
BVGer C-7743/2008 vom 16. Juli 2009
Bundesverwaltungsgericht, 2009-07-16, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-7743_2008

FR: TAF C-7743/2008 du 16 juillet 2009

IT: TAF C-7743/2008 del 16 luglio 2009

Regeste

Sozialhilfe an Auslandschweizer

Erwägungen

E. 1.1
Verfügungen des BJ gemäss Art. 14 Abs. 1 und 4 ASFG betreffend Fürsorgeleistungen an
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer unterliegen der Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht (Art. 31 und Art. 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

E. 1.2
Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach
dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021), soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist gemäss Art. 48 Abs. 1 VwVG zur Beschwerde legitimiert. Auf
die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 49 ff. VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie, wenn nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat, die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren
das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die
Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als
den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich
die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. E. 1.2 des in BGE 129 ll
215 teilweise publizierten Urteils 2A.451/2002 vom 28. März 2003).

E. 3.1
Gemäss Art. 1 ASFG gewährt der Bund im Rahmen dieses Gesetzes
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, die sich in einer Notlage befinden,
Fürsorgeleistungen. Entsprechend dem Grundsatz der Subsidiarität der öffentlichen
Sozialhilfe werden solche Unterstützungen nur an Personen ausgerichtet, die ihren
Lebensunterhalt nicht hinreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, Beiträgen von privater
Seite oder Hilfeleistungen des Aufenthaltsstaates bestreiten können (Art. 5 ASFG).

E. 3.2



Schweizerisch-ausländische Doppelbürger, deren ausländisches Bürgerrecht vorherrscht,
werden nach Art. 6 ASFG in der Regel nicht unterstützt. Für die Beurteilung der Frage,
welches Bürgerrecht überwiegt, ist vor allem auf die Umstände, die zum Erwerb des
ausländischen Bürgerrechts geführt haben, und die Beziehungen zur Schweiz abzustellen
(vgl. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung vom 26. November 1973 über Fürsorgeleistungen an
Auslandschweizer [ASFV, SR 852.11]).

E. 4
Die 25-jährige Beschwerdeführerin verfügt seit dem Jahr 2008 nicht nur über die
schweizerische, sondern auch über die sudanesische Staatsbürgerschaft. In welchem
Zeitpunkt genau der Erwerb des zweiten Bürgerrechts erfolgte, geht aus den Akten nicht
hervor. Allerdings wird in dem von X._______ unterzeichneten Gesuch vom 13. August
2008 eine "seit 2008" bestehende sudanesische Staatsangehörigkeit bereits angegeben. Die
Schweizerischen Botschaft hat diese Angabe offensichtlich zunächst unbeachtet gelassen
und deshalb in dem vom Botschaftsvertreter unterzeichneten Gesuch vom 28. September
2008 auch die Kosten für eine fünf Jahre gültige sudanesische Aufenthaltsbewilligung (stay
permit) mitveranschlagt. Auch die Vorinstanz ist in ihrer Vernehmlassung vom 18. Februar
2009 noch vom alleinigen Schweizer Bürgerrecht ausgegangen, hat aber gleichzeitig darauf
hingewiesen, dass bei eventuellem doppelten Bürgerrecht eine andere rechtliche
Beurteilung zu erfolgen habe. Wie im Sachverhalt (Bst. F) erwähnt teilte die Botschaft am
9. März 2009 mit, dass die Beschwerdeführerin nun auch über die sudanesische
Staatsangehörigkeit verfüge. Von dieser Tatsache ist im vorliegenden Verfahren
auszugehen.

E. 5
Die Beschwerdeführerin ist im Sudan geboren und dort in einer Grossfamilie, in der sie mit
ihrer Mutter immer noch lebt, aufgewachsen. Sie hat den Sudan noch nie verlassen. Das
Schweizer Bürgerrecht hat sie als Kind eines schweizerischen Vaters durch Geburt erlangt.
Zu dem mittlerweile wieder in der Schweiz lebenden Vater hat die Beschwerdeführerin
allerdings keinen Kontakt. Ebensowenig bestehen Beziehungen zu anderen in der Schweiz
lebenden Verwandten. Eine Schweizer Landessprache spricht die Beschwerdeführerin
ebenfalls nicht. Bei dieser Sachlage kann das Schweizer Bürgerrecht nicht als
vorherrschend betrachtet werden, ungeachtet des Umstands, dass dieses Bürgerrecht rund
24 Jahre lang als einziges bestand (vgl. hierzu auch die vergleichbare Konstellation im
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-1262/2006 vom 3. Februar 2009 E. 5.3).

E. 6
Angesichts des vorherrschenden sudanesischen Bürgerrechts bleibt zu prüfen, ob Gründe
vorliegen, um von der Regel gemäss Art. 6 ASFG, wonach schweizerisch-ausländische
Doppelbürger, deren ausländisches Bürgerrecht vorherrscht, nicht unterstützt werden,
abzuweichen. Der Wortlaut der Bestimmung lässt Ausnahmen vom Grundsatz der
Nichtunterstützung bei vorherrschendem ausländischem Bürgerrecht zu. Der Gesetzgeber
wollte damit Härten, Unbilligkeiten und Unzulänglichkeiten vorbeugen, die sich wegen der
Besonderheit eines Sachverhalts aus der strikten Anwendung des Gesetzes ergeben
könnten. Die Rechtsprechung legt Art. 6 ASFG - auch in Berücksichtigung der Botschaft
des Bundesrates vom 6. September 1972 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über
Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer (BBl 1972 II S. 548 ff.) - dahingehend aus,
Ausnahmetatbestände auf besonders krasse Fälle zu beschränken, bei denen es aufgrund der



gesamten Umstände nicht zu verantworten wäre, eine hilfsbedürftige Person von der
Unterstützung auszuschliessen (vgl. Verwaltungspraxis der Bundesbehörden [VPB] 57.25
E. 4.4). Zu denken ist namentlich an Konstellationen, in denen die physische Existenz der
Betroffenen auf dem Spiel steht, die Möglichkeit, ein menschenwürdiges Leben zu führen,
unmittelbar gefährdet erscheint oder wenn Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer
durch kriegerische Ereignisse in Not geraten. Eine auf eine gewisse Dauer angelegte
Unterstützung vor Ort fällt sodann in Betracht, wenn minderjährige Kinder betroffen sind,
das aber auch nur, sofern bei mindestens einem Elternteil das Schweizer Bürgerrecht
vorherrscht. Voraussetzung der Ausrichtung materieller Hilfen bleibt dem Sinn und Zweck
des ASFG entsprechend aber stets, dass sich das schweizerische Bürgerrecht nicht in einem
blossen Formalismus erschöpft (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-4890/2008
vom 2. Juni 2009 E. 4.2, C-6323/2007 vom 28. Mai 2009 E. 4.2 und C-714/2007 vom 28.
Januar 2008 E. 4.2).

E. 7
Im Falle der Beschwerdeführerin ist davon auszugehen, dass das schweizerische
Bürgerrecht nur der Form nach besteht und für sie darüberhinaus keine Bedeutung hat:
Dieses Bürgerrecht erlangte sie durch Geburt als Kind eines schweizerischen Vaters, was in
dieser Konstellation offenbar einen durch die Mutter vermittelten Erwerb des sudanischen
Bürgerrechts ausschloss. Sowohl dem Beschwerdevorbringen als auch den vorinstanzlichen
Akten kann entnommen werden, dass sie sich ihrem Herkunftsland stark verbunden fühlt,
hingegen zur Schweiz keinerlei Verbindungen unterhält und solche auch nicht in naher
Zukunft anstrebt. Bereits aus diesem Grund ist eine Ausrichtung materieller Hilfe gestützt
auf das ASFG ausgeschlossen.

E. 8
Selbst für den Fall, dass das schweizerische Bürgerrecht von X._______ über einen blossen
Formalismus hinausginge, wären jedoch die Voraussetzungen, die eine Ausnahme von der
Regel des Art. 6 ASFG zuliessen, bei der hier beantragten Unterstützung nicht gegeben. Die
Beschwerdeführerin macht diesbezüglich insbesondere geltend, sie wolle ihr abgebrochenes
Universitätsstudium fortsetzen und könne sowohl das Studium wie auch ihren
Lebensunterhalt nur durch Fürsorgeleistungen finanzieren, da sie nicht erwerbstätig sein
könne. Dieses Begehren zeigt, dass es nicht um eine unmittelbare Gefährdung bzw. um eine
existenzbedrohende Notlage geht; nur in solch krassen Fällen könnte nämlich, wie oben
dargelegt, ausnahmsweise eine Unterstützung an erwachsene Personen, bei denen das
ausländische Bürgerrecht vorherrscht, geleistet werden. Abgesehen von dem Wunsch, ihr
Studium und den eigenen Lebensunterhalt abzudecken, hat die Beschwerdeführerin auch zu
erkennen gegeben, dass die beantragten Fürsorgeleistungen ihrer Mutter zugute kommen
sollen; Sinn und Zweck des ASFG lassen dies ebensowenig zu.

E. 9
X._______ scheint zwar davon ausgehen, dass aufgrund der in den Jahren 2002 bis 2006
ausgerichteten Fürsorgeleistungen für sie auch eine weitere Unterstützung in Frage komme.
Auf welche konkreten Umstände sich die damaligen Leistungen abgestützt haben, kann bei
dem jetzt vorliegenden Gesuch allerdings ausser Betracht bleiben. Es darf aber festgehalten
werden, dass die Beschwerdeführerin seinerzeit einzig das schweizerische Bürgerrecht
besass und die Fürsorgeleistungen ihr eine schulische Grundausbildung ermöglichen
sollten.



E. 10
Demnach gelangt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, dass die angefochtene
Verfügung Bundesrecht nicht verletzt (vgl. Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher
abzuweisen.

E. 11
Bei diesem Ausgang des Verfahrens würde die Beschwerdeführerin grundsätzlich
kostenpflichtig. Angesichts der besonderen Umstände ist jedoch von der Auferlegung von
Verfahrenskosten abzusehen (Art. 63 Abs. 1 in fine VwVG i.V.m. Art. 6 Bst. b des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dispositiv nächste Seite
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